
Interims-QMB

Experten unterstützen im Falle, 
dass...

Möglichkeit 1: Temporärer Einsatz 
Befristete Übernahme der Aufgaben Ihres/r QMB 

(z. B. in Krankheitsfällen, bei kurzfristiger Kündigung, 
bei Schwangerschaftspausen);  

projektbezogener Einsatz 
(z. B. zur Einführung und Umsetzung eines QM-

Systems oder zur  Vorbereitung auf eine 
Zertifizierung)

Der Einsatz vor Ort wird den bestehenden 
Bedürfnissen angepasst: von tageweiser 
Anwesenheit mit Krisentelefon bis hin zur 

mehrmonatigen täglichen Anwesenheit eines 
Mitarbeiters realisieren wir, was Sie benötigen.

Möglichkeit 2: kontinuierlicher Einsatz 
Übernahme des gesamten Aufgabengebiets eines 

QMB. Die Einsatzhäufigkeit vor Ort ist von 
Unternehmensgröße und Risikopotenzial abhängig.

www.FPQS.de



VERTRAG 
über die Unterstützung der Beispiel GmbH & Co KG 
durch den FPQS der MicroMol GmbH 
im Bereich Qualitätssicherung im Zusammenhang mit einer Schwangerschaftsvertretung

§ 1 Gegenstand
Die Beispiel GmbH & Co KG (im Folgenden Beispiel genannt) und der FPQS der MicroMol GmbH (im Folgenden FPQS genannt) 
schließen einen Vertrag über die Unterstützung der Qualitässicherungsabteilung von Beispiel durch FPQS-Mitarbeiter innerhalb 
der Produktionsräume von Beispiel.
§ 2 Umfang und Aufgaben
Der FPQS unterstützt Beispiel in Vertretung der Leiterin der Qualitätssicherung bei der Abarbeitung ihrer in der entsprechenden 
Stellenbeschreibung niedergelegten Aufgaben im Umfang entsprechend einer Halbtagesanstellung.  
Der FPQS-Mitarbeiter leistet in der vereinbarten Zeit 20 h pro Woche entsprechend der Geschäftszeiten von Beispiel und der mit 
Beispiel vereinbarten Anwesenheitszeiten. Der FPQS-Mitarbeiter leistet hierbei Arbeiten, die im Zusammenhang mit den 
Anforderungen der Qualitätssicherung stehen.
Im Einzelnen können dies folgende Aufgaben pro Monat sein:
Durchführung von Probenahmen und Messungen
Versenden der Prüfmuster und Auswerten der Ergebnisse
Mitarbeiter-Ermahnung und Mitarbeiterschulung
Arbeiten im Zusammenhang mit der IFS-Dokumentation 
Auditbegleitung 
Reklamationsbearbeitung
§ 3 Dauer
Die Unterstützung ist zeitlich befristet und orientiert sich an Mutterschutz und Elternzeit der vertretenen Mitarbeiterin und endet 
spätestens zum 31.12.2009, frühestens jedoch zum 30.11.2009.
Der Vertrag kann von den Vertragspartnern aus wichtigem Grund (z. B. nicht zu bereinigende persönliche Differenzen, 
vorzuwerfende Fehlleistung des FPQS-Mitarbeiters) jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Monatsende gekündigt werden, 
keine Begründung ist jedoch die Anstellung einer anderen Kraft für die gleiche Tätigkeit durch Beispiel während der vereinbarten 
Vertragslaufzeit.
§ 4 Kompetenzen
Der FPQS-Mitarbeiter hat den Rang eines externen Kontrollleiters und ist der Geschäftsleitung als Stabsstelle zugeordnet. 
Er ist im Namen von Beispiel in allen Belangen der LMHV gegenüber dem Produktionspersonal weisungsbefugt. Dies wird 
öffentlich bekannt gegeben. 
Übergeordneten Mitarbeitern gegenüber (Produktionsleitung, Verkaufsleitung, Technik) ist der Kontrollleiter berechtigt, 
schriftliche Empfehlungen auszusprechen, die an die Geschäftsleitung von Beispiel in Kopie weitergegeben werden. 
Der Kontrollleiter ist der Geschäftsleitung gegenüber empfehlungsberechtigt.
§ 5 Besonderheiten
Der FPQS übernimmt die vereinbarten Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern. Zunächst wird eine konkrete To-Do-Liste erstellt, 
indem die zu vertretende Mitarbeiterin für einige Zeit begleitet wird. Der Umfang der Begleitung ergibt sich in Übereinstimmung 
zwischen dem FPQS und Beispiel, wenn das Ziel, alle Routineaufgaben aufzunehmen erreicht wurde.
Die ermittelten Aufgaben werden von FPQS-Experten oder unter Anleitung durch FPQS-Experten von einer Bachelor-Studentin 
übernommen, die beim FPQS ihre Thesis anfertigt. Die Studentin wird Beispiel 4 h pro Tag zur Verfügung stehen. Innerhalb weiterer 
4 h wird sie ihre Thesis erarbeiten. Hierzu kann sie, muss aber nicht bei Beispiel anwesend sein.
Alle Aufgaben, die die Studentin nicht bearbeiten kann, werden von den Experten des FPQS übernommen. Die hierfür 
aufgewendeten Stunden werden vom Kontingent der Studentin abgezogen, so dass der vereinbarte Aufwand von 20 h pro 
Woche nicht überschritten wird. 
Ausgenommen von der Stundenaufrechnung ist die Unterstützung der Studentin im Zusammenhang mit deren Ausbildung (z.B. 
Begleitung bei Erstdurchführung von Probennahmen, Erläuterung von Inhalten des IFS-Standards, etc.). Diese werden vom FPQS 
für Beispiel unentgeltlich investiert.
Im Ausgleich zum zeitlichen Investment in die Ausbildung der Studentin durch den FPQS unterstützt Beispiel die Studentin bei der 
Anfertigung der Bachelor-Thesis durch Zurverfügungstellung von Zahlenmaterial, Ermöglichen von Messungen oder Erlauben von 
statistischen Ermittlungen. Die Thesis wird Beispiel selbstverständlich vor der Publikation zur Freigabe vorgelegt.
Nach Beendigung der Bachelor-Thesis wird der FPQS die Arbeiten fortführen; sofern möglich, indem die Studentin vom FPQS 
übernommen wird und Beispiel weiterhin zur Verfügung gestellt wird.
§ 6 Haftungsausschluss
Der FPQS und seine Mitarbeiter führen ihre Tätigkeit als Berater im Sinne Beispiels nach bestem Wissen und Gewissen durch. FPQS 
haftet nicht für Schäden, die durch Beispiel an Dritten Personen entstehen oder entstanden sind. Insbesondere besteht keine 
Haftungsverpflichtung im Falle dass der Vertreter von FPQS nachweislich an einer zu Schaden führenden Handlung nicht 
unmittelbar beteiligt war, sowie bei Schäden, die ursächlich oder mittelbar durch Nichtumsetzung von Empfehlungen des 
Vertreters von FPQS entstehen oder entstanden sind. 
§ 7 Kosten und Zahlungsmodalitäten
Die Betreuungs-Leistungen gemäß § 2 werden Beispiel mit monatlich 3.000,00 Euro zuzüglich MwSt. in Rechnung gestellt. Die 
Beträge sind jeweils zum ersten Arbeitstag eines jeden Monats fällig.
Leistungen, die über den in § 2 genannten Aufwand hinausgehen, werden von FPQS gesondert in Rechnung gestellt.
Hierfür wird ein reduzierter Stundensatz von 100,00 Euro (normaler Satz 125,00 Euro) veranschlagt.
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